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 Veröffentlicht am 09.05.1973

Norm

AußStrG §97 A1

Rechtssatz

Die Vermutung des Mitbesitzes an Fahrnissen in der gemeinsamen Wohnung kann für den maßgeblichen Zeitpunkt

des Todes eines Lebensgefährten nicht dadurch widerlegt werden, daß der Überlebende nachher ein ausschließliches

und uneingeschränktes Eingentumsrecht behauptet.
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